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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2017/MC/1073
öffentlich
11.09.2017
Herr Jennerjahn
Herr J. Banek

Ergänzender Abwägungsbeschluss zur Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 28 "Lindenstraße" der Stadt Malchin

Behandlung Termin Beratungsfolge

Öffentlich 11.09.2017 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt 
Stadt Malchin

Nichtöffentlich 26.09.2017 Hauptausschuss Stadt Malchin
Öffentlich 18.10.2017 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Malchin beschließt, dass die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangene Stellungnahme des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte vom 22.08.2016 in Abänderung des Abwägungsbeschlusses 
der Stadtvertretung vom 19.10.2016 gemäß Anlage abgewogen wird. 
Das geänderte bzw. ergänzende Abwägungsergebnis ist dem Landkreis mitzuteilen. 
Für alle anderen eingegangenen Stellungnahmen gilt weiterhin der Abwägungsbeschluss  
vom 19.10.2016.     

Sach- und Rechtslage:
§ 22 Kommunalverfassung M-V -  Entscheidung der Gemeinde/Stadt 
§ 1 Abs. 7 BauGB                       -  Abwägung

Die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, der Trägerbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen wurden mit Beschluss der Stadtvertretung Malchin 
vom 19.10.2016 abgewogen. 
Da unmittelbar vor Satzungsbeschluss ein Änderungswunsch des Vorhabenträgers zur 
Gestaltung der Einkaufswagensammelbox zu berücksichtigen war, musste das 
Schallgutachten vom 29.07.2015 angepasst und in der Fassung vom 30.08.2017 neu erstellt 
werden. 
Dadurch wurde eine ergänzende Abwägung zur Stellungnahme des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte vom 22.08.2016 notwendig.       

Finanzielle Auswirkungen:
Keine. Der Vorhabenträger übernimmt gemäß städtebaulichen Vertrag vom 01.09.2015 
sämtliche Kosten für die städtebauliche Planung und zwar die gesamte 
Verfahrensabwicklung der Bebauungsplanung bis zur Genehmigung derselben.  

Anlagen:
Ergänzung Abwägung Stellungnahme Landkreis
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Stellungnahme Nr. 26/1 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 ja nein Enth. 



N/2013B027N/Planung 2016/Fassung Satzungsbeschluss 2017/Abwägung Tabellen Stand 08.09.2017.docx          2 

Stellungnahme Nr. 26/2 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung sind die Ausführungen zum Durchführungsvertrag enthalten. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 26/3 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Das Vorhaben ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden mit den zukünftigen 
Darstellungen im Flächennutzungsplan übereinstimmen. 
 
 
 
 
Wasserwirtschaft 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
Ver- und Entsorgungsträger ist der WZV Malchin Stavenhagen. 
Die notwendigen Abstimmungen sind rechtzeitig in Verantwortung des 
Vorhabenträgers und im Einvernehmen mit der Stadt Malchin vorzunehmen. 
 
Naturschutz 
Mit den Festsetzungen im Textteil B Nr. 4.1 und 4.2 ist die Umsetzung der 
Kompensationsmaßnahme geregelt; das Anpflanzen von Winterlinden soll 
verbindlich festgesetzt bleiben.  
In der Festsetzung 4.4 wird das Fällen der Bäume in der Zeit vom 1.Oktober bis 
1.März berichtigt.  
 
 

ja nein Enth. 



N/2013B027N/Planung 2016/Fassung Satzungsbeschluss 2017/Abwägung Tabellen Stand 08.09.2017.docx          4 

Stellungnahme Nr. 26/4 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
Der Hinweis unter Nr.6 wird im Wortlaut geändert und entsprechend der  
formulierten Auflage  wiedergegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abfallrecht/ Bodenschutz 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der 
Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
 
Anmerkung zur Müllentsorgung: 
Im Rahmen der weiteren Planung und Umsetzung des Vorhabens ist die 
Müllentsorgung des REWE und der Anlieger abzusichern; die Zu- und Abfahrt 
über das Grundstück REWE-Markt wird vertraglich geregelt (Regelung von 
Überfahrrechte im Durchführungsvertrag). 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 26/5 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
Immissionsschutz 
Zur erneuten schalltechnischen Begutachtung wurde die  Schallimmissions-
prognose vom 29.Juli 2016 (SIP) vorgelegt. 
 
Die  Schallimmissionsprognose vom 29.Juli 2016 wird der Begründung zum 
Satzungsbeschluss als Anlage Nr. 9.4 mit angefügt. 
 
Hinweis: 
Als Anlage 5 wird der Begründung ein weiteres Schallgutsachten beigefügt. 
Entgegen bisheriger Annahmen war vor Satzungsbeschluss noch ein Ände-
rungswunsch der Firma REWE zu berücksichtigen. In Bezug auf die Einkaufs-
wagenbox wird mit Satzungsbeschluss eine Korrektur vorgenommen, da die 
Firma REWE bei den heutigen Märkten keine klassische Einkaufwagen-
sammelbox mehr verwendet, die Einkaufswagen werden unter dem Vordach des 
REWE-Marktes abgestellt und die Einkaufswagenreihen durch Metallgeländer 
voneinander getrennt. Das Schallgutachten vom 29.07.2017 wurde angepasst 
und neu in der Fassung vom 30.August 2017 erstellt; das Gutachten wird der 
Begründung als Anlage 5 mit beigefügt. 

 
Die nachstehend aufgeführten Maßnahmen sind bei der Umsetzung des 
Vorhabens zu berücksichtigen.  
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 26/6 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
Zu 1.  
Anordnung und Einhausung von Kaltwassersätzen und Verflüssiger 
 
Die Anmerkungen werden in die Begründung mit eingearbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Begrenzung der Schallleistungspegel der haustechnischen Anlagen 
 
Die Tabelle 6-6 der SIP (maximal zulässige Schallleistungspegel der technischen 
Anlagen)  wird in den Plan zur Satzung mit aufgenommen. 
 
 
Der Hinweis wird in die Begründung mit aufgenommen. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 26/7 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
Zur baulichen Ausführung und Nutzung des  Kundenparkplatzes 
Die Zufahrt ist von der Lindenstraße aus nur über die im B-Plan festgesetzte 
öffentliche Verkehrsfläche gegeben; die Ein-/ Ausfahrt zum Kundenparkplatz ist 
an der südlichen Grundstücksgrenze festgesetzt. 
 
Die Forderungen werden im Wortlaut in den Text (Teil B), textliche Festsetzung 
Nr. 6.3 (alte Nr., neu Nr.6.2) übernommen. 
 
Ergänzende Abwägung: 
In Bezug auf die Einkaufswagenbox wird mit Satzungsbeschluss eine Korrektur 
vorgenommen. Entgegen bisheriger Annahmen war vor Satzungsbeschluss noch 
ein Änderungswunsch der Firma REWE zu berücksichtigen.  
Die Firma REWE verwendet bei den heutigen Märkten keine klassische 
Einkaufwagensammelbox mehr; die Einkaufswagen werden unter dem Vordach 
des REWE-Marktes abgestellt und die Einkaufswagenreihen durch Metall-
geländer voneinander getrennt. Somit ist keine dreiseitige sondern nur eine 
zweiseitige Abschirmung erforderlich.  
Das Schallgutachten vom 29.07.2017 wurde angepasst und neu in der Fassung 
vom 30.August 2017 erstellt; das Gutachten wird der Begründung als Anlage 5 
mit beigefügt und die Festsetzungen in der Planzeichnung unter Nr.6.2 wie folgt 
korrigiert: 
Die Einkaufswagen werden unter dem Vordach des REWE-Marktes abgestellt 
und sind durch das Vordach, die Marktwand und durch eine transparente 
Stellwand rückwärtig und seitlich zum Parkplatz abzuschirmen. 
 
 
Zur Lieferrampe und Anlieferung 
 
Die Forderungen zur Ausbildung der Rampe und des Warenlieferbereichs im 1. 
und 2. Anstrich werden im Wortlaut in den Text (Teil B), textliche Festsetzung  
Nr. 6.3 (alte Nr., neu Nr.6.2) übernommen. 
 
Die Zeitenregelung zur Anlieferung, Be- und Entladetätigkeit sind als Hinweise 
bereits im Plan enthalten. 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 26/8 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
 
 
Zu den Maßnahmen - Lärm, Licht 
Die Umgrenzungen als „Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor Lärm“ werden 
zurück genommen; die Festsetzung 6.1 im Text (Teil B) wird gestrichen. 
 
Die Festsetzung 6.2 wird in neuer Fassung Bestandteil der Satzung: 
Zur Vermeidung von erheblichen Belästigungen durch Blenden und Raum-
aufhellung ist an der südlichen Grenze des Kundenparkplatzes entlang der 
öffentlichen Verkehrsfläche im Bereich der Grundstücke Turnplatz 8 und 9 ein 
geeigneter Sichtschutz von mindestens 1,20m Höhe vorzusehen (z.B. blickdichte 
oder wintergrüne Zäune, Gabionen). 
 
 
Der Hinweis ist im weiteren Verfahren durch den Vorhabenträger zu beachten. 
 
  
 
Ordnungsamt/ Verkehrsangelegenheiten 
Die Hinweise sind bereits im Plan mit aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denkmalschutz 
Der Hinweis zu den Bodendenkmalen wird beibehalten. 
 
Der Hinweis zu den Baudenkmalen wird zur Kenntnis genommen; 
Beeinträchtigungen durch den B-Plan sind nicht zu erwarten. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 26/9 Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 
 
Bautechnischer Brandschutz 
Die Hinweise sind zu beachten.  
Nach Rücksprache mit der Feuerwehr ist die Löschwasserversorgung gesichert. 
Hydranten sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. Der Wasserdruck ist 
ausreichend (250-er GG TW-Leitung des WZV liegt in der Lindenstraße). 
Im Notfall kann auch eine Löschwasserversorgung aus der Peene erfolgen 
(Entfernung ca. 150m). Außerdem verfügt die Feuerwehr über ein Tanklösch-
fahrzeug (TLF 5000 l). Die Zufahrt der Feuerwehr ist über die vorhandenen 
Verkehrstrassen gegeben.  
In Verantwortung des Vorhabenträgers ist eine Aufstellfläche für die Feuerwehr 
auszuweisen und zu kennzeichnen; das Gebäude sollte mit einer 
Brandmeldeanlage und einem Rauchabzug ausgestattet sein.  
 
Sonstiges 
Im Plan Textliche Festsetzung (Teil B) ist in der Festsetzung Nr. 1.2 die max. 
zulässige Verkaufsraumfläche mit 1800 m² vorgegeben; in Abgleichung mit der 
Begründung wird die Festsetzung der max. zul. Verkaufsraumfläche mit in die Nr. 
1.1 aufgenommen und die Sortimentsliste verschoben. 
 
Der Hinweis im zweiten Anstrich ist durch den Vorhabenträger zu beachtet. 
 
Der Hinweis im dritten Anstrich wird zur Kenntnis genommen. 

ja nein Enth. 
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